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Rhein-Erft-Kreis 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied  

 des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises  
 
 
 
Das Kreistagsmitglied Guido van den Berg ist am 02.05.2019 verstorben. 
 
Gem. § 45 Abs. 2 Satz 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) tritt an die Stelle des Verstorbenen der für ihn 
auf der Reserveliste aufgestellte Ersatzbewerber (Koppelkandidat), falls ein solcher nicht benannt ist, 
der auf der Reserveliste der Reihenfolge nach nächste Bewerber. 
 
Die Reserveliste der SPD sieht Herrn Dr. Ing. Wulf Koester, Zaunkönigweg 12, 50189 Elsdorf, lfd. Nr. 59 
der Reserveliste, als Ersatzbewerber für Herrn van den Berg vor, der jedoch mit Erklärung vom 
27.05.2019 die Nachfolge abgelehnt hat. 
 
Gem. § 45 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 KWahlG tritt damit Frau Heike Steinhäuser, lfd. Nr. 24 der 
Reserveliste, als die in der Reserveliste folgende nächste Bewerberin an die Stelle des Verstorbenen. 
 
Mit Wirkung vom 11.06.2019 ist nach der Reserveliste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(SPD) Frau Heike Steinhäuser, Albert-Schlangen-Str. 18, 50181 Bedburg als Ersatzbewerberin gemäß     
§ 45 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 KWahlG an die Stelle des Verstorbenen getreten und Mitglied des 
Kreistages des Rhein-Erft-Kreises geworden. 
 
Diese Feststellung der Ersatzbestimmung wird hiermit gem. § 45 Abs. 6 Satz 7 KWahlG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gegen diese Feststellung können 
 
-  jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
-  die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
 
-  die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises 
Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises als Wahlleiter, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 
Bergheim, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift (Kreishaus Bergheim, Raum: Ebene 
2 Flur A Zi.51) zu erklären. 
 
 
Bergheim, den 19.06.2019 
 
 
 
 
gez. 
 
Michael Kreuzberg 
Landrat 
als Wahlleiter 
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